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	An die 
Agentur für öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge
Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
Südtiroler Straße 50
39100 Bozen (BZ)


(bitte die Anfrage mittels zertifizierter Post übermitteln)
aov-acp.servicesupply@pec.prov.bz.it




	
	
	

	     ,       
	
	

	
	
	

	Bearbeitet von:
     
[bookmark: Text102]Tel.      
[bookmark: Text103]E-Mail:      



	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
Ansuchen um Veranlassung einer Ausschreibung zur Vergabe folgender LIEFERUNG/DIENSTLEISTUNG

	
Italiano:      

Tedesco:      


	

	
|_|	Lieferung ohne Verlegung/Montage:

Ausschreibungsbetrag (ohne MwSt. und Kosten zur Beseitigung der Interferenzen / Kosten für die Sicherheit)
      Euro

|_|	Lieferung mit Verlegung/Montage: 

Ausschreibungsbetrag (ohne MwSt. und Kosten zur Beseitigung der Interferenzen / Kosten für die Sicherheit)
      Euro 

|_|	Dienstleistung: 

Ausschreibungsbetrag (ohne MwSt. und Kosten zur Beseitigung der Interferenzen / Kosten für die Sicherheit)
      Euro


	

	
Der geschätzte Höchstbetrag (einschließlich der evtl. vorgesehenen Optionen und Verlängerungen) beträgt       Euro (inklusive Kosten zur Beseitigung der Interferenzen / Kosten für die Sicherheit und ohne MwSt.).



	

	
Die Kosten zur Beseitigung der Interferenzen, welche nicht dem Abschlag unterworfenen sind, betragen       Euro (ohne MwSt.)


	oder

	
Die Kosten für die Sicherheit, welche nicht dem Abschlag unterworfenen sind, betragen       Euro (ohne MwSt.)


	Falls zutreffend, angeben)

	
[bookmark: Text113][bookmark: Text114]Hauptleistung       Betrag Euro      


	
Nebenleistung      Betrag Euro      


	Falls zutreffend, angeben)

	
Zusatzleistungen      Betrag Euro      


	

	(Falls zutreffend) Die Vergabe betrifft die Verwirklichung von öffentlichen Investitionsprojekten für die im Sinne des Art. 11, G. 3/2003 der CUP Einheitskode zu beantragen ist

(Für auch nur teilweise mit EU-Mitteln finanzierte Maßnahmen ist es erforderlich den Einheitskode CUP anzufordern und mitzuteilen).

Einheitskode CUP:      


	OCP-Kodex: 
(Kodex der Beobachtungsstelle für offentliche Verträge, Kostenstelle)

	     
[Nach dem Einloggen im “Informationssystem Öffentliche Verträge” erscheint im blauen Quadrat auf der linken Seite der OCP-Kodex]

	Einheitscode CUI
	     

	CPV-Klassifizierung:
(Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge

	     

	(Falls mehrere Lose vorhanden sind, ist dieser für jedes Los anzuführen)
	Los 1:      
Los 2:      

	Maßnahme zur Genehmigung des Vertragsabschlusses:

	[bookmark: Text107]      Nr.       vom      
[Entscheid/Beschluss/Dekret von (z.B. der Landesregierung) Nr. und Datum




	
Der/Die einzige Verfahrensverantwortliche (EVV)


	Vor- u. Nachname
	[bookmark: Text24]     

	Tel:
	     
	
	

	E-Mail:
	     
	PEC:
	     



	
Kontakt / Bezugsperson durch den RUP bestimmt wird


	Vor- u. Nachname:
	     

	Tel:
	     
	
	

	E-Mail:
	     
	PEC:
	     



	
Der Leiter/in der Vertragsausführung (sofern bereits bestimmt)


	[bookmark: _Hlk536173671]Vor- u. Nachname:
	     

	Tel:
	     
	
	

	E-Mail:
	     
	PEC:
	     



	
Technische Unterstützung (TU) und/oder rechtliche/technische Berater der/des EVV (sofern vorhanden)


	Vor- u. Nachname
	     

	Tel:
	     
	
	

	E-Mail:
	     
	PEC:
	     




Die Unterfertigten ersuchen die Agentur, die gegenständliche Ausschreibung zu veranlassen und erklären 

	-
	in den Beschluss der Landesregierung vom 22. Dezember 2015 Nr. 1475 bezüglich der „Neuen Rahmenbedingungen der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV)“ und insbesondere in die Aufgaben des Nutzers (Auftraggeber) gemäß Anlage 4) Einsicht genommen zu haben;


	-
	zur Kenntnis zu nehmen, dass mit dem „Vorschlag zur Zuschlagserteilung“ von Seiten der AOV, die Kompetenz für das Verfahren an die delegierende VS übergeht, die alle Informationspflichten für die Vertragsdurchführung übernimmt und durchführt (wie zum Beispiel: Bestätigung des Zuschlagsempfängers im Portal, Veröffentlichung des Ergebnisses der Ausschreibung im Portal, Ausfüllung und Versendung der BOV- Formblätter, Hochladen des Vertrages,) wie in SICP-Mitteilung Nr. 2 vom 04.04.2022 beschrieben.



	
	sich dessen bewusst zu sein, dass der Zuschlag oder die endgültige Identifizierung des Auftragnehmers innerhalb von 6 (sechs) Monaten (bei Angeboten über dem EU-Schwellenwert) bzw. 4 (vier) Monaten (bei Angeboten unter dem EU-Schwellenwert) ab dem Datum der Veröffentlichung der Ausschreibungsbekanntmachung erfolgen muss und dass die Nichteinhaltung der vorhin genannten Fristen, der nicht rechtzeitige Abschluss des Vertrags und der verspätete Beginn der Ausführung desselben im Hinblick auf die vermögensrechtliche Haftung des einzigen Verfahrensverantwortlichen beurteilt werden können (Art. 2, G. Nr. 120 vom 11. September 2020, welches mit Änderungen das Gesetzesdekret Nr. 76 vom 16. Juli 2020 zum Gesetz erhoben hat, das durch das Gesetzesdekret 77 vom 31/05/2021 geändert worden ist  und am 31/07/2021 in Kraft  getreten ist )



	-
	den Antikorruptionsplan, die Integritätsvereinbarung und den Verhaltenskodex der Agentur anzunehmen und einzuhalten (Beschluss der Landesregierung Nr.839 vom 28. August 2018) bzw. für die Einhaltung der in besagten Unterlagen angegebenen Bestimmungen zu sorgen;


	|_|
	und falls auftraggebende Körperschaften welche nicht Autonome Provinz Bozen sindüber einen eigenen Verhaltenskodex zu verfügen, der dieser Anfrage beigelegt wird;


	[bookmark: Kontrollkästchen50]|_|
	dass es sich um einen Dienstleistungsauftrag mit einem hohen Einsatz an Arbeitskräften, (siehe Art. 50 GvD 50/2016) mit folgendem prozentuellen Anteil, handelt:       % und erklärt daher folgende Sozialklausel einzufügen:
     ;


	
	(nur für Dienstleistungen) 
geben im Sinne des Art. 23, Absatz 16 des GvD 50/2016 folgende Kosten für die Arbeitskräfte an (Arbeitskosten je Stunde für jede Ebene angeben):
     ;


	|_|
	dass es sich um eine Dienstleistung intellektueller Natur handelt.

	
	

	|_|
	die in Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe a) Satz 1 des GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen Preisrevisionsklauseln angeben      


	
	UNTERAUFTRAG

	
	Die Vergabestellen können, vorbehaltlich einer angemessenen Begründung im Entscheid zum Vertragsabschluss, wählen, welche Leistungen oder Bauleistungen, die Gegenstand des Vergabevertrages sind, gemäß Artikel 105, Absatz 2 des GvD Nr. 50/2016, aufgrund der besonderen Merkmale der Vergabe vom Zuschlagsempfänger auszuführen sind, falls erforderlich mit Hilfe der zuständigen Präfekturen, aufgrund der besonderen Merkmale des Vertrags, der Notwendigkeit, die Kontrolle der Arbeitsplätze zu verstärken und einen besseren Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten, sowie der Notwendigkeit, die Gefahr der kriminellen Infiltration zu verhindern; unbeschadet der Nichtzulässigkeit der Vergabe von Unteraufträgen in Höhe des gesamten Auftragswerts gemäß Artikel 105, Absatz 1 des GvD Nr. 50/2016.

Achtung: jede Beschränkung der Untervergabe muss mit einer Begründung versehen werden, die Beanstandungen unter dem Aspekt der „Abnormität“ und/oder „Unvernünftigkeit“ standhält, da es sich um eine Behinderung des Prinzips des freien Wettbewerbs handelt.


	|_|
	Eventuellen maximalen Prozentsatz für die  Untervergabe angeben      
Die maximalen Prozentsätze für die Vergabe von Unteraufträgen können sich auf den Gesamtbetrag und/oder auf einzelne Dienstleistungen beziehen (Haupt-/Nebenleistungen

	|_|
	Den Grund für diese Einschränkung angeben      


	|_|
	Die Leistungen oder Bauleistungen, die direkt vom Zuschlagsempfänger auszuführen sind, angeben
     

	
	

	|_|
	Erklären, dass gegenständliches Ausschreibungsverfahren, auch nur teilweise, unter folgende Tätigkeiten mit erhöhtem Risiko mafiöser Infiltration gemäß Art. 1 Abs. 53 G. vom 6. November 2012 Nr. 190, fällt :

|_|	Gewinnung, Lieferung und Transport von Erde und leblosen Materialien;
|_|	Anmischung, Lieferung und Transport von Beton und Bitumen;
|_|	Anmietung von Geräten und Maschinen;
|_|	Lieferung von verarbeitetem Eisen;
|_|	Anmietung von Geräten und Maschinen mit Personal;
|_|	Autotransport für Dritte;
|_|	Überwachung der Baustellen;
|_|	Bestattungs- und Friedhofsdienstleistungen;
|_|	Verpflegung, Führung von Mensen unc Catering;
|_|	Umweltdienstleistungen, einschließlich Abfallsammlung, nationaler und grenzüberschreitender Transport, auch im Auftrag Dritter, Abfallbehandlung und -entsorgung sowie Sanierungs- und Rekultivierungsaktivitäten und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abfallwirtschaft.


	
	

	
	da es sich um eine Dienstleistung und/oder Lieferung mit regelmäßig wiederkehrenden oder kontinuierlicher Ausführung handelt, beträgt die Dauer       (Jahre oder Monate),


	
	(nur für Dienstleistungen) 
die Ausführung der Dienstleistung muss in       erfolgen;


	|_|
	die auftraggebende Verwaltung hat keine Ausübung von Optionen vorgesehen;

oder


	|_|
	die auftraggebende Verwaltung behält sich das Recht vor, folgende Optionen auszuüben;


	|_|
	(Erneuerung des Vertrages) 
Es ist die Möglichkeit vorgesehen, den Vertrag zu den selben Bedingungen, für die Dauer von       (eine Dauer nicht länger als die des ursprünglichen Vertrages) und einem Betrag von       Euro, ohne Mwst. und/oder anderen gesetzlichen Steuern und Abgaben sowie Sicherheitskosten aufgrund von Risiken durch Interferenzen, zu erneuern. 
Die Vergabestelle macht von dieser Möglichkeit Gebrauch, indem sie dies dem Auftragnehmer mittels zertifizierter elektronischer Post, mindestens       (Tage/Monate angeben) vor Ablauf des ursprünglichen Vertrages, mitteilt.


	|_|
	(fakultativ: Vergabe von gleichartigen Dienstleistungen) 
Die Vergabestelle / Die auftraggebende Körperschaft behält sich im Rahmen des Art. 63, Abs. 5 des GvD 50/2016 vor, den Zuschlagsempfänger, in den drei darauffolgenden Jahren ab Vertragsabschluss, mit neuen gleichartigen Dienstleistungen, gemäß dem der Vergabe zugrundeliegenden Projektes und nachstehend angeführten Leistungen       (die Leistungen angeben), für die Dauer von       (Zeitraum angeben), für einen geschätzten Gesamtbetrag von höchstens       Euro, ohne Mwst. und/oder anderen gesetzlichen Steuern und Abgaben sowie Sicherheitskosten aufgrund von Risiken durch Interferenzen, zu beauftragen (wenn die Ausschreibung in Lose unterteilt wurde, falls notwendig, das Los angeben, worauf sich diese Möglichkeit bezieht).


	|_|
	(technische Verlängerung)

Die Vertragsdauer kann nach Ermessen der Vergabestelle/auftraggebenden Körperschaft um höchstens 
weitere       (Tage/Monate/Jahre) für einen geschätzten Gesamtbetrag von höchstens       Euro, ohne Mwst. und/oder anderen gesetzlichen Steuern als unbedingt erforderlichen Zeitraum für den Abschluss des Verfahrens zur Ermittlung des neuen Vertragspartners gemäß Art. 106 Abs. 11 GvD Nr. 50/2016 verlängert werden. In diesem Fall ist der Vertragspartner verpflichtet, die vertragsgegenständlichen Leistungen zu den selben oder günstigeren Preisen (für die auftraggebende Körperschaft), Abmachungen und Bedingungen auszuführen.



	|_|
	(andere)
     

	-
	dass die Unterlagen von dem Verfahrensverantwortliche RUP überprüft wurden. Diese sind für die Ausschreibung geeignet und entsprechen den geltenden Vorschriften;


	|_|
	dass hinsichtlich der Zulassung zum Verfahren die Wirtschaftsteilnehmer die folgenden besonderen Anforderungen erfüllen müssen (folgende technisch-organisatorischen und wirtschaftlich-finanziellen Anforderungen:       


	|_|
	siehe evtl. Unterlagen in Anlage

	
	Achtung: Im Urteil des Europäischen Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 28. April 2022 in der Rechtssache C 642/20 heißt es: "Die Bestimmung, dass das federführende Unternehmen im Verhältnis zu den auftraggebenden Mitgliedern über die erforderliche Mehrheit verfügen muss, steht Art. 63 der Richtlinie 2014/24 entgegen, soweit es einem rein quantitativen Ansatz folgt". 
Jedenfalls DARF der EVV die Anforderungen im Verhältnis zum Ausschreibungsgegenstand nach einem qualitativen Ansatz definieren. Es ist ratsam, die Wahl im Vergabevermerk zu begründen.

dass im Falle der Teilnahme von Bietergemeinschaften, gewöhnlichen Konsortien, EWIV, Unternehmensnetzwerken, die erforderliche Anforderung gemäß Artikel 83, Absatz 1, Buchstabe b) und c)  des Gesetzesdekrets 50/2016 der folgenden technisch-organisatorischen und wirtschaftlich-finanziellen Anforderungen (gleichwertige Lieferungen/Dienstleistungen) zu mindestens       % im Besitz des federführenden  und zu mindestens       % im Besitz des auftraggebenden Unternehmens sein muss

Technisch-organisatorischen und wirtschaftlich-finanziellen Anforderungen (gleichwertige Lieferungen/Dienstleistungen)
     


	-
	dass für den geschätzten Auftragswert gemäß Art. 16 Abs. 4 LG vom 17. Dezember 2015 Nr. 16 der Wert zum Zeitpunkt der Absendung des Aufrufs zum Wettbewerb maßgeblich ist;


	|_|
	Vorschusszahlung
[Falls unverzüglich durchzuführende Dienstleistung/Lieferung].
Auf den Wert von Verträgen über Dienstleistungen und Lieferungen mit sofortiger Ausführung wird der Betrag des Preisvorschusses in dem Umfang und auf die Art und Weise berechnet, die in Artikel 35, Absatz 18, des Gesetzesdekrets Nr. 50/2016 und Artikel 49, Absatz 3b, LP 16/2015 vorgesehen sind.
Die Höhe der Vorschusszahlung entspricht dem Prozentsatz      %.


	-
	dass der/die EVV für sämtliche Fragen, welche die Ausschreibung betreffen, als Bezugsperson zur Verfügung stehen wird;


	-
	(bei Ausschreibungen oberhalb der EU - Schwelle) gemäß Landesgesetz Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 und Art. 46 und 47 des DPR 28.12.2000 Nr. 445, dass diese Vergabestelle den Vergabevermerk für die Ausschreibungsverfahren verfasst, hat

	
	
dass für die Angebotsabgabe:

|_| eine Frist von 15 Tagen vorgesehen ist

|_| eine längere Frist festgesetzt wurde:       Tage (z.B. 16 Tage), deren Begründung im Vergabevermerk angeführt wird (Art. 2, Absatz 2, GD 16.07.2020, Nr. 76 – hinsichtlich der Verkürzung der Fristen in offenen Verfahren).

(gemäß den genannten Artikeln wird auf Aufträge oberhalb und unterhalb der Schwelle, die mit ordentlichen Verfahren vergeben werden, eine Verkürzung der Fristen aus Dringlichkeitsgründen – mindestens 15 Tage für offene Verfahren und 15 +10 für nichtoffene Verfahren – angewandt. Es ist dabei nicht erforderlich in der Begründung der Maßnahme auf die Verkürzung und die Dringlichkeitsgründe einzugehen, da man davon ausgeht, dass sie immer bestehen; es ist vielmehr zweckmäßig, eine Begründung anzuführen, wenn aufgrund der Komplexität des Angebots entschieden wird, die ordentlichen Mindestfristen, die ohne Verkürzung vorgesehen sind, beizubehalten – z.B. bei Lokalaugenscheinen, Mustern). 


	
	sich dessen bewusst zu sein, dass der Vertragsabschluss – sobald die Zuschlagserteilung wirksam geworden ist -  gemäß Art. 32, Absatz 8 des Gesetzesdekrets 50/2016 u.Ä. ( Art.4;4 bis Absatz 1 und Art. 8 Absatz 1 des Gesetzesdekretes 76/2020, das am 17/07/2020 in Kraft getreten ist) innerhalb von 60 Tagen stattfinden muss, es sei denn, es wurde eine andere Frist in der Bekanntmachung vorgesehen oder ein Aufschub mit dem Zuschlagsempfänger ausdrücklich vereinbart, sofern dies in jedem Fall durch das Interesse an einer zügigen Vertragsausführung gerechtfertigt ist. Der nicht erfolgte Vertragsabschluss innerhalb der vorgesehenen Frist muss begründet sein und wird hinsichtlich der Haftung der vorgesetzten Führungskraft wegen Schadens zum Nachteil der öffentlichen Hand und disziplinarrechtlicher Natur bewertet.


	|_|
	dass die Ausschreibung mit dem aus dem EU-Fonds finanzierten Projekt/Programm       in Zusammenhang . steht;


	
	

	|_|
	dass die Ausschreibung ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem PNRR und dem PNC sowie aus den von den Strukturfonds der Europäischen Union kofinanzierten Programmen finanziert wird;


	
	

	
	[Nur für Ausschreibungen, die ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem PNRR und dem PNC finanziert werden (Artikel 47 Absatz 1 des Gesetzes 108/2021)]

	|_|
	die Aufnahme in die Ausschreibungsbedingungen der in Artikel 47 Absatz 4 des Gesetzes Nr. 108/2021 genannten Teilnahmeanforderungen (Kriterien zur Förderung des Unternehmertums junger Menschen, der Eingliederung von Behinderten in den Arbeitsmarkt, der Gleichstellung der Geschlechter und der Einstellung von Jugendlichen unter 36 Jahren und Frauen) aus folgender Begründung auszuschließen:      
(Begründung die auch im Vergabevermerk, im Beschluss zum Vertragsabschluss oder in einem anderen Rechtsakt, der die sofortige Rechtswirksamkeit des Beschlusses bewirkt, angeführt wird) 



	|_|
	den geringeren Prozentsatz von :       % bezüglich der Pflicht des Auftragnehmers, für die zur Ausführung des Auftrags oder zur Durchführung der mit dem Auftrag verbundenen oder ihm dienenden Tätigkeiten erforderlichen Neueinstellungen von Jugendlichen und Frauen einen Anteil von mindestens 30 % zu gewährleisten, festzulegen, und zwar aus folgender Begründung: :      
(Begründung die auch im Vergabevermerk, im Beschluss zum Vertragsabschluss oder in einem anderen Rechtsakt, der die sofortige Rechtswirksamkeit des Beschlusses bewirkt, angeführt wird).

Gemäß Artikel 47, Absatz 7 des Gesetzes Nr. 108/2021 "können die Vergabestellen in den Ausschreibungsbekanntmachungen, Bekanntmachungen und Aufforderungen zur Einreichung von Angeboten, unter Angabe angemessener und spezifischer Gründe, von der Aufnahme der in Absatz 4 genannten Teilnahmeanforderungen absehen oder einen niedrigeren Anteil festlegen, wenn der Auftragsgegenstand, die Art oder der Charakter des Projekts oder andere spezifisch angegebene Elemente ihre Aufnahme unmöglich machen oder den Zielen der Universalität und Sozialität, der Effizienz, der Kostenwirksamkeit und der Qualität der Dienstleistung sowie der optimalen Verwendung der öffentlichen Mittel zuwiderlaufen").


	
	

	-
	dass der Gesamtauftrag gemäß Art. 16 Abs. 10 LG Nr. 16/2015

	
	

	|_|
	in Lose unterteilt wurde


	|_|
	nicht in Lose unterteilt wurde und 


	
	|_| die Begründung dafür gemäß Art. 28 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 im Vergabevermerk aufgenommen ist;

	
	oder

	
	|_| die Begründung dafür folgende ist:
Deutsch:
     ;

Italienisch:
     .




Wird auch Folgendes mitgeteilt:

	|_|
	dass in den besonderen Vertragsbedingungen, Teil II, die Sozialklausel eingefügt wurde;


	|_|
	dass für die Ausschreibung kein obligatorischer Lokalaugschein vorgesehen ist, 

	[bookmark: _Hlk536611825]
	oder

	|_|
	dass ein begleiteter Lokalaugenschein verpflichtend vorgeschrieben ist (vorzusehen in Fällen strikter Unverzichtbarkeit gemäß Art. 8 des Gesetzesdekrets Nr. 76 vom 16.07.2020), in Begleitung einer Person in Vertretung des Auftraggebers:


	
	sowohl auf Italienisch als auch auf Deutsch angeben]
und dass der Antrag auf Durchführung dieses obligatorischen Lokalaugenscheins an folgende PEC – Adresse zu schicken ist:
     ;

Der Termin mit der Bezugsperson       ist telefonisch (Tel.      ) zu vereinbaren. 

(Es ist Aufgabe der auftraggebenden Körperschaft mitzuteilen, welche Subjekte, mit eventuellen Vollmachten, den Lokalaugenschein durchgeführt haben. Es ist Aufgabe der auftraggebenden Körperschaft dem Verantwortlichen des Verfahrens die Beweise des Lokalaugenscheines weiterzuleiten.)


	|_|
	dass bei Verfahren nach PREIS-QUALITÄT oder nach QUALITÄT keine Bemusterung vorgesehen ist;

	
	oder

	|_|
	dass bei Verfahren nach PREIS-QUALITÄT oder nach QUALITÄT folgende Bemusterung vorgesehen ist (vorzusehen in Fällen strikter Unverzichtbarkeit gemäß Art. 8 des Gesetzesdekrets Nr. 76 vom 16.07.2020, Nr. 76) :      

sowohl auf Italienisch als auch auf Deutsch angeben]

Lieferort der Bemusterung
      ,      -Straße,      

eventuell Uhrzeit, in der die Bemusterung abgegeben werden:
     ;

Bezugsperson, welche die Muster entgegennimmt:

Vor- und Nachname :      

Der Termin mit der Bezugsperson ist telefonisch (Tel.      ) zu folgenden Uhrzeiten       zu vereinbaren.

	
	

	-
	dass das beste Angebot aufgrund des wirtschaftlich günstigsten Angebots ausgewählt wird:


	
	[Bei Dienstleistungsaufträgen mit hohem Einsatz an Arbeitskräften ist gemäß Art. 33 des LG 16/2015 eine Ermessensentscheidung der Vergabestelle hinsichtlich des konkret anzuwendenden Zuschlagskriteriums zulässig. Daraus folgt, dass es möglich ist, entweder das Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots nach Qualität/Preis oder das Kriterium des Preises zu wählen.
Es wird allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass es eine anderslautende Ausrichtung der Rechtsprechung gibt: der Staatsrat (Staatsrat, Sektion. VI, 23. Dezember 2020, Nr. 8285) hat insbesondere die Ansicht vertreten, dass das einzig zulässige Zuschlagskriterium bei Dienstleistungsaufträgen mit hohem Einsatz an Arbeitskräften und standardisierten Merkmalen, das auch aus den Gesetzesbestimmungen auf Landesebene abzuleiten sei, jenes des wirtschaftlich günstigsten Angebots nach Qualität/Preis sein könne. Ausdrücklich sei daher die Wahl des Kriteriums des Preises ausgeschlossen, dessen Anwendung die Unrechtmäßigkeit des gesamten Ausschreibungsverfahrens nach sich ziehe]


	
	|_| ausschließlich nach Preis 

	
	

	
	|_| nach Preis und Qualität 

	
	

	
	|_| ausschließlich nach Qualität

	
	

	
	mittels

	
	

	
	|_| Abschlag auf den Gesamtpreis, wobei der Prozentsatz des Abschalges mit       Dezimalstellen im  wirtschaftlichen Angebot anzugeben ist


	
	
[Achtung:  im Fall des prozentuellen Abschlags, führt die Wahl der Höchstanzahl der Dezimalstellen, die in den Ausschreibungsbedingungen angegeben und im Portal eingegeben werden dazu, dass die WT notwendigerweise einen Abschlag innerhalb der gewählten Dezimalstellen angeben müssen. Dadurch ist ein Mindestabschlag bei sonstigem Ausschluss vorgegeben. Die Wahl ist daher von Mal zu Mal dem Ausschreibungsbetrag gegenüber angemessen und  verhältnismäßig zu treffen: z.B. mit der Wahl von 2 Dezimalstellen wird ein Mindestabschlag von 0,01% verlangt.
Bei Ausschreibungen - Südtirol können maximal 8 Dezimalstellen eingefügt werden]

	
	

	
	|_| Abschlag auf den Gesamtpreis, unter Angabe des Angebotspreises im wirtschaftlichen Angebot

	
	

	
	|_| prozentuellem Abschlag auf das Preisverzeichnis, welches als Grundlage für die Auschreibung gilt


	
	Der prozentuelle Abschlag muss mit      Dezimalstellen angegeben werden

[Achtung:  im Fall des prozentuellen Abschlags, führt die Wahl der Höchstanzahl der Dezimalstellen, die in den Ausschreibungsbedingungen angegeben und im Portal eingegeben werden dazu, dass die WT notwendigerweise einen Abschlag innerhalb der gewählten Dezimalstellen angeben müssen. Dadurch ist ein Mindestabschlag bei sonstigem Ausschluss vorgegeben. Die Wahl ist daher von Mal zu Mal dem Ausschreibungsbetrag gegenüber angemessen und  verhältnismäßig zu treffen: z.B. mit der Wahl von 2 Dezimalstellen wird ein Mindestabschlag von 0,01% verlangt.
Bei Ausschreibungen - Südtirol können maximal 8 Dezimalstellen eingefügt werden]

	
	

	
	|_| Angebot nach Einheitspreisen

	
	

	
	(Falls es sich um ein Verfahren mit wirtschaftlich günstigstem Angebot handelt, sind die Zuschlagskriterien samt Unterkriterien und dazugehörige Prozentsätze anzugeben)


	
	dass die Zuschlagskriterien folgende sind:


	
	Preis       %;

	
	

	
	Qualitàt       %;

	
	

	
	aufgeteilt in Kriterien und Unterkriterien entsprechend dem in Anlage 2 angeführten Schema;

	
	

	
	dass die Dezimalstellen für die technischen und für die wirtschaftlichen Punkte folgende sein werden :
     

	
	

	
	|_| dass die technische Bewertung ausschließlich aufgrund von tabellarischen Kriterien vorzunehmen ist und dass somit gemäß Art. 34 Abs. 3 LG Nr. 16/2015 keine Bewertungskommission zu ernennen ist,

	
	

	
	|_| dass der EVV gemäß Art. 34 Abs. 7 LG Nr. 16/2015 die Mitglieder der Bewertungskommission auf der Grundlage des telematischen Verzeichnisses, das vom Informationssystem öffentliche Verträge zur Verfügung gestellt wird, auswählt

	
	

	
	|_| dass gemäß Art. 34 Abs. 7 LG Nr. 16/2015 eines oder mehrere Mitglieder der Bewertungskommission aus dem telematischen Verzeichnis, das vom Informationssystem öffentliche Verträge zur Verfügung gestellt wird, ausgelost werden

	
	

	-
	dass eine Schwellenwerthürde vorgehsehen ist:

|_| nein
|_| ja
|_| auf die Gesamtsumme der Punkte für die Qualitätskriterien
zu erreichende Mindestpunktezahl:       Punkte,
oder
|_| auf folgende Qualitätskriterien:
(eine Punktehürde kann auch für einzelne Qualitätskriterien vorgesehen werden)



	Qualitätskriterien:
	zu erreichende Mindestpunkte:

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     





	-
	(Verfahren mit wirtschaftlich günstigstem Angebot ausschließlich nach Preis)

dass die Bewertung der Angemessenheit der Angebote im Falle von Verfahren auf der Grundlage AUSSCHLIESSLICH DES PREISES direkt der/dem EVV obliegt, welche/r
[sei es die Unterstützungsstruktur als auch die hierfür ernannte Kommission werden mit Verwaltungsakt der auftraggebenden Körperschaft ernannt]
|_| die gemäß Art. 31 Abs. 9 GvD Nr. 50/2016 errichtete Unterstützungsstruktur oder eine eigens ernannte Kommission in Anspruch nehmen KANN;
|_| die gemäß Art. 31 Abs. 9 GvD Nr. 50/2016 errichtete Unterstützungsstruktur oder eine eigens ernannte Kommission in Anspruch nehmen MUSS;
|_| KEINE gemäß Art. 31 Abs. 9 GvD Nr. 50/2016 errichtete Unterstützungsstruktur und KEINE eigens ernannte Kommission in Anspruch nimmt;


	
	Sowohl die unterstützende Struktur als auch die ad hoc ernannte Kommission werden mit Akt der Vergabestelle gegründet.

	
	

	-
	dass bei gegenständlicher Lieferung und/oder Dienstleistungen Folgendes vorgesehen ist:


	|_|
	zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen ohne besondere Gefahren;

	
	oder, alternativ

	|_|
	zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen mit besonderen Gefahren;

	
	oder, alternativ

	|_|
	keine Baustelle - bei Eingriff vom Typ 0 - OHNE DUVRI;

	
	oder, alternativ

	|_|
	keine Baustelle - bei Eingriff vom Typ 1 - allgemeine Überschneidungen - DUVRI Teil 1;

	
	oder, alternativ

	|_|
	keine Baustelle - bei Eingriff vom Typ 2 -  besondere Überschneidungen - DUVRI Teil 2;



	[bookmark: _Hlk6303863]
	

	-
	dass, sollten zwei oder mehrere Angebote dieselbe Gesamtpunktezahl aber jeweils unterschiedliche Punkte für den Preis und die anderen Bewertungskriterien erreichen, jener Teilnehmer an die erste Stelle der Rangordnung zu setzen ist, der die höhere Punktezahl erreicht:


	|_|
	für das technische Angebot;

	
	

	|_|
	für das wirtschaftliche Angebot (Preis);

	
	

	-
	dass im “Umschlag B – technisches Angebot“ folgende Unterlagen verlangt werden:      ;



	-
	dass der Auftrag in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm steht, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird:
|_| ja
|_| nein

	
	

	
	[bookmark: _Hlk88640164] Dass

- die Bindefrist für die Angebote nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote
- die Laufzeit der Garantie
- die Verpflichtung des Bürgen, die Bürgschaft auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers zu verlängern
  365 aufeinanderfolgende Tage sind .



	
	

	-
	dass die Höhe der endgültigen Kaution ist:      % 
[laut Art. 36 Abs. 1 des L.G. Nr. 16/2015 beträgt die endgültige Kaution 2% des Vertragspreises. Die Vergabestelle kann mit Begründung den Betrag der Kaution bis auf 1% reduzieren bzw. bis auf 4% erhöhen.
Begründung:      ]

	
	

	-
	dass die Höhe der eventuellen Sekretariatsspesen: Euro       beträgt;

	
	

	-
	dass die Ausschreibung mit einer von den folgenden Finanzierungsquellen finanziert wird:
(Bei mehreren Finanzierungsarten, die entsprechenden Beträge angeben)

|_|	Haushaltsmittel der auftraggebende Körperschaft                                         -       Euro
|_|	Haushaltsmittel der zuständigen Verwaltung                                                 -       Euro
|_|	Zweckgebundene EU-FÖRDERUNGEN                                                        -       Euro
|_|	Zweckgebundene STAATLICHE BEITRÄGE                                                 -       Euro
|_|	fondi strutturali dell'Unione europea
|_|	Zweckgebundene Beiträge der REGION                                                        -       Euro
|_|	Zweckgebundene Beiträge des Landes                                                          -       Euro
|_|	Sonstige zweckgebundene ÖFFENTLICHE Beiträge                                     -       Euro
|_|	Geldmittel aus dem Nationalen Plan für Wiederaufbau und Resilienz (PNRR)       Euro
|_|	Geldmittel aus dem Nationalen Plan für die zusätzlichen Investitionen (PNC)        Euro
|_|	Strukturfonds der Europäischen Union ……………………………………………      Euro
|_|	EU-Fonds……………………………………………………………………………...      Euro
|_|	Zweckgebundene Beiträge von PRIVATEN                                                    -       Euro
|_|	DARLEHEN                                                                                                     -       Euro
|_|	Übertragung von Gründstücken gemäß Art. 191, GVD Nr. 50/2016                -      Euro
|_|	Ersparnis auf nicht zweckgebundene Bereitstellungen                                   -       Euro
|_|	Einlage von Privatkapital                                                                                 -       Euro
|_|	Wirtschaftliche und funktionale Nutzung des Gutes                                        -       Euro
|_|	Anderes                                                                                                           -       Euro


	
	

	
	Überprüfungen der Anforderungen des Zuschlagsempfängers nach rt. 80 GvD Nr. 50/2016

|_| dass die Überprüfungen der Anforderungen des Zuschlagsempfängers nach Art. 80 GvD Nr. 50/2016 autonom durchgeführt werden

|_| dass in Betracht gezogen wird , diese Überprüfungen von der AOV durchführen zu lassen


	
	


[bookmark: _Hlk508954293]Es werden folgende Unterlagen beigelegt: 

	a) 
	|_| die Maßnahme über die Vormerkung der Ausgabe/der Verwaltungsakt, mit dem die Ausgabe genehmigt wird;

	
	oder

	
	[bookmark: _Hlk94001093]|_| der Verwaltungsakt, mit welchem entschieden wird, den Vertrag abzuschließen;

	b) 
	|_| der Erläuterungsbericht, der den Umfeld beschreibt, in welches die Dienstleistung oder die Lieferung sich einfügen;

	c) 
	|_| das zweisprachige und digital unterschriebene technische Leistungsverzeichnis , das alle technischen Spezifikationen sowie die Mindestvoraussetzungen der geforderten Lieferung und/oder Dienstleistung beinhaltet;

	d) 
	|_| die zweisprachigen besonderen Vertragsbedingungen;

	e) 
	|_| (falls vorgesehen) eine zweisprachige Aufstellung der besonderen Anforderungen an die Teilnehmer;

	f) 
	|_| die Kostenschätzung: eine in digital unterschriebenem PDF-Format und eine in bearbeitbarem EXCEL-Format, aus der die Bezugnahme der Berechnung des Ausschreibungsbetrages ersichtlich ist, mit Angabe der keinen Abschlägen unterworfenen Ausgaben für die Sicherheit gemäß GvD Nr. 81/2008;

	g) 
	|_| die digital unterschriebene Erklärung zur “Einhaltung der Pflichten gemäß Artikel 21 ter L.G. 29.01.2002 Nr. 1“;

	h) 
	|_| die digital unterschriebene Erklärung zur „Einhaltung der Verpflichten gemäß Artikel 34 des bezüglich der Mindestumweltkriterien bei öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen“ (Anlage 3);

	i) 
	|_| (falls vorgesehen) das Dokument gemäß Art. 26, Abs. 1, Buchst. b) des GvD 81/2008 (Information über die spezifischen Risiken);

	
	|_| (falls verlangt) das Dokument gemäß Art. 26, Abs. 3 und 3 ter des GvD 81/2008 (Dokument zur Bewertung der Risiken durch Interferenzen) in welchem erklärt wird, dass die Sicherheitskosten für die Beseitigung von Interferenzen       Euro betragen;

	
	oder

	
	|_| erklärt, nicht zur Abfassung des Dokumentes gemäß Art. 26 Abs. 1 Buchst. b) des GvD 81/2008 (Information über die spezifischen Risiken) verpflichtet zu sein;

	
	oder

	
	|_| erklärt, nicht zur Abfassung des Dokumentes gemäß Art. 26, Abs. 3 und 3 ter des GvD 81/2008 (Dokument zur Bewertung der Risiken durch Interferenzen) verpflichtet zu sein;

	j) 
	 |_| (bei Ausschreibungen oberhalb der EU - Schwelle) der Vergabevermerk gemäß Art. 99 GvD Nr. 50/2016

	k) 
	|_| eventuelle Anlage „Vertrag zwischen Inhaber und Verantwortlichem der Datenverarbeitung im Sinne des Art. 28 der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 (DSGVO)“; [wenn Vertrag bereits abgeschlossen, nicht mehr beilegen]

	l) 
	|_| eventueller Antikorruptionsplan, Integritätsvereinbarung und Verhaltenskodex, die der Ausschreibung zugrunde gelegt werden sollen; [beizulegen nur im Falle einer Vergabestelle, die nicht der Autonomen Provinz Bozen angehört]

	m) 
	|_| bei Verfahren mit Angebot nach Preis-Qualität oder ausschließlich nach Qualität: die Tabelle mit den Zuschlagskriterien einschließlich der Bewertungskriterien, eventuell der Formulare zum Organigramm, des Faszikels zur Qualitätsbewertung und der Anweisungen für die Abgabe der technischen Unterlagen (Umschlag B);

	n) [bookmark: _Hlk536523678]
	|_| eventuell das Dokument mit der Angabe der Wirtschaftsteilnehmer, die gemäß Art. 20 LG Nr. 16/2015 an der Marktkonsultation beteiligt waren und die gemäß Art. 21 ibd. eine beratende Funktion innehatten oder auf andere Art und Weise an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens beteiligt waren;

	o) 
	weiteres [genauer angeben]:      .








	Anlage 1) „Einhaltung der Pflichten gemäß Art. 21-ter des L.G. vom 29.01.2002, Nr. 1”

	Der unterfertigte einzige Verfahrensverantwortliche (RUP) erklärt:

	

	· gemäß Art. 21-ter des L.G. vom 29.01.2002, Nr. 1 überprüft zu haben, dass zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegenständlichen Schreibens keine aktiven AOV-Rahmenvereinbarungen oder Consip Rahmenvereinbarungen bezüglich einzelner Produkte/Leistungen der vorliegenden Ausschreibung vorhanden sind ; 

	oder

	· dass, obwohl das Produkt/die Leistung in einer aktiven AOV-Rahmenvereinbarung oder  Rahmenvereinbarung von Consip vorhanden ist, dieses/diese nicht die geeigneten technischen Eigenschaften aufweist, um die spezifischen Anforderungen zu erfüllen, welche benötigt werden.  Daher wird mit dem Ankauf mittels dieser Ausschreibung fortgefahren. Diesbezüglich wird folgendes spezifiziert:
Erforderliche technische Eigenschaften (fachspezifisch begründen, wieso das Produkt der Rahmenvereinbarung nicht geeignet ist):      


	Achtung:
Wenn zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrags eine AOV-Rahmenvereinbarung in Bezug auf die Produkte/Dienstleistungen dieser Ausschreibung in Kraft ist, sind die in Artikel 2 Absatz 2 des L.G. Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 genannten öffentlichen Auftraggeber verpflichtet, sich an diese Vereinbarung zu halten und können keine eigenständige Ausschreibung unter Einhaltung der entsprechenden Preis- und Qualitätsparameter durchführen;  

	oder

	· [bookmark: _Hlk115775582]sich gemäß Artikel 21-ter des L.G Nr. 1 vom 29.01.2002 vergewissert zu haben, dass zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Ausschreibung eine Rahmenvereinbarung von Consip in Bezug auf die einzelnen Produkte/Leistungen dieser Ausschreibung bestand und somit die entsprechenden Qualitäts-Preis-Parameter als Höchstgrenzen eingehalten wurden;


	oder

	· sich gemäß Artikel 21-ter des L.G. Nr. 1 vom 29.01.2002 vergewissert zu haben, dass es zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Schreibens aktive AOV-Rahmenvereinbarungen gibt, oder in Ermangelung solcher aktive Rahmenvereinbarung von Consip, dass es aber nicht möglich ist, ihnen beizutreten, weil  die Mindestabnahmemenge des Abkommens nicht erreicht werden kann;

	· sich dessen bewusst zu sein, dass die Verletzung dieser Pflichten gemäß Art. 21-ter des L.G. vom 29.01.2002, Nr. 1 die Nichtigkeit der abgeschlossenen Verträge bewirkt, dies disziplinarrechtlich geahndet wird und verwaltungsrechtliche Haftung begründet; hinsichtlich des Vermögensschadens wird die Differenz zwischen dem in der Rahmenvereinbarung und dem im Vertrag angeführten Zuschlagspreis berücksichtigt;

	· in Ermangelung von AOV-Rahmenvereinbarungen  den Ausschreibungsbetrag unter Berücksichtigung der auf der AOV-Website veröffentlichten (die entsprechenden Preis- und Qualitätsparameter der AOV) Referenzpreise gemäß Artikel 21-ter Absatz 5 Des L.G. Nr. 1 vom 29.02.2002 oder, in Ermangelung dessen, der von der ANAC veröffentlichten Referenzpreise festgelegt zu haben und sich bewusst zu sein, dass Verträge, die unter Verstoß gegen diesen Höchstpreis geschlossen werden, nichtig sind;


	· sich zu verpflichten, nachzuprüfen, ob zwischen dem Datum dieser Erklärung und dem Datum des Vertragsabschlusses keine AOV- oder Consip-Abkommen abgeschlossen wurden, die besser sind als diejenigen, die Gegenstand dieser Vergabe sind, und infolgedessen die entsprechenden Maßnahmen selbst zu ergreifen.

	






Anlage 2) Verpflichtend bei Ausschreibungen nach wirtschaftlich günstigstem Angebot


	Der Verfahrensverantwortliche (RUP/EVV)

· muss angeben, ob mit Bezug auf die Mindestkriterien für die Umwelt (CAM) und/oder sozialen Kriterien, in Kraft laut Art. 34 des GvD Nr. 50/2016, Mindestvorausetzungen bei sonstigem Ausschluss vorgesehen sind;

· muss außerdem angeben, welche die auf die vorliegende Ausschreibung anwendbaren Ministerialdekrete des Umweltministeriums sind;

· kann im Sinne von Art. 95, Abs. 6, GvD Nr. 50/2016, auf die oben genannten umweltrechtlichen Bestimmungen bezogene, belohnende Bewertungskriterien vorsehen. In diesem Fall müssen entsprechende technische Spezifikationen und Vertragsklauseln vorgesehen werden, welche in die besonderen Vergabebedingungen einfließen müssen.

Auch im Falle von traditionellen gewöhnlichen Ausschreibungen müssen gemäß Art. 15 Abs. 3 des L.G. Nr. 16/2015 die Vertragsklauseln für die Ausführung angemessene Mechanismen vorsehen, damit das was im Zuge der Ausschreibung angeboten wurde, auch erfüllt wird.




	BEWERTUNGSSCHEMA
(BEISPIEL)

	Kriterium
	Unterkriterium
	T/D*
	Punkte
	Bewertungskriterien

	Kriterium I
[bookmark: Testo186]= Max (     )
	Unterkriterium a)
     
	     
	     
	     

	
	Unterkriterium b)
     
	     
	     
	     

	
	Unterkriterium c)
     
Anderes      
	     
	     
	     

	Kriterium II
= Max (     )
	Unterkriterium d)
     
	     
	     
	     

	
	Unterkriterium e)
     
	     
	     
	     

	
	Unterkriterium f)
     
Anderes      
	     
	     
	     

	Punkte für QUALITÄT
	     
	

	Punkte für PREIS
	     
	

	GESAMTZAHL
	100
	

	
	
	



	
	
	

	(*) Mit T wird die „tabellarische Punktezahl“ angeführt. Dabei handelt es sich um eine vorgegebene Fixpunktezahl, die entweder vergeben oder nicht vergeben wird, je nachdem, ob die in dieser Hinsicht ausdrücklich in den Ausschreibungsunterlagen angeforderten Elemente angeboten wurden oder nicht.

Mit D wird die „Punktezahl auf Ermessensgrundlage“ angeführt, das heißt, die Punktezahl wird aufgrund von Bewertungen vergeben, die im Ermessen der technischen Kommission liegen.


	Für die Vergabe der qualitativen und quantitativen Wertung, welche sich nicht auf den „Preis“ bezieht, wird folgendes Kriterium angewandt:


	Die Bewertungskoeffizienten werden von den einzelnen Kommissionsmitgliedern anhand der folgenden Bewertungen (vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in den Ausschreibungsunterlagen für die einzelnen qualitativen Unterkriterien):

	

	Für Bewertung ausschließlich mit “Punktezahl auf Ermessensgrundlage”
oder
für Bewertung mit “tabellarischer Punktezahl” und “Punktezahl auf Ermessensgrundlage“

	

	Bitte eine der beiden Methoden auswählen und die nicht Gewünschte streichen.
(Für ausschließlich tabellarische Bewertungen beide Methoden löschen)


	

	|_|

	- schlecht = zwischen 0,00 und 0,09
- mittelmäßig = zwischen 0,10 und 0,29
- ausreichend = zwischen 0,30 und 0,49
- gut = zwischen 0,50 und 0,69
- sehr gut = zwischen 0,70 und 0,89
- ausgezeichnet = zwischen 0,90 und 1,00


	oder alternativ


	|_|

	- 0 = schlecht
- 0,25 = ausreichend
- 0,50 = gut
- 0,75 = sehr gut
- 1,00 = ausgezeichnet


	Angleichung

	Die Angleichung hat auf Ebene des Kriterium zu erfolgen.


	Formel für die Berechnung der auf den Preis bezogenen Punktezahl


	Für die Vergabe der Punktezahl für das Element „Preis“ wird folgendes Kriterium angewandt:

	bitte zwischen den Formeln auswählen, die nicht gewünschte streichen
 


	|_|

	Umgekehrte Proporzionalität

	
Ci = Omin/Oi
Punktzahl/punteggio: 
PEi = Ci*Pmax


	Dabei sind:

Ci= dem n-ten Bieter zugewiesener Koeffizient
Omin= Betrag günstigstes Angebot 
Oi= Betrag des zu bewertenden Angebotes 
PEi= Punktezahl für das Element Preis
Pmax=Höchstpunktezahl


	oder 

	|_|

	Bilineare-Formel

	
	
	

	Ci (per Ai <= A soglia/Schwelle) = X* Ai / A soglia/Schwelle

Ci (per Ai > A soglia/Schwelle) = X + (1,00 - X)* [(Ai - Asoglia/Schwelle) / (A max – A soglia/Schwelle)]



	Punktzahl/punteggio: 
PEi = Ci*Pmax


	Dabei sind:


	PEi        =           Punktezahl für das Element Preis
Ci           =          dem n-ten Bieter zugewiesener Koeffizient 
Ai            =        prozentueller Abschlag des n-ten Bieters 
A Schwelle  =      arithmetischer Mittelwert der Werte der Preisabschläge der Bieter
X             =         0,80 oder 0,85 oder 0,90 [in den Ausschreibungsunterlagen angeben, welcher der drei Prozentwerte angewandt wird]
A max     =    Wert des günstigsten Abschlages


	

	Für dieses Ausschreibungsverfahren wird der Koeffizient 0,80/0,85/0,90 (X=0,90) angewandt.


	

	Oder:


	|_|

	Formel mit Linear-Interpolation

	
	
	

	
Ci = Ra/Rmax
Punktzahl/punteggio: 
PEi = Ci*Pmax


	Dabei sind:


	Ra = Angebot (Abschlag) des Bieters a
Rmax = Wert des günstigsten Angebotes (Abschlags) 
Ci = dem n-ten Bieter zugewiesener Koeffizient
PEi        =              Punktezahl für das Element Preis
Pmax=Höchstpunktezahl


	
	
	







	Anlage 3) „ Einhaltung der Pflichten gemäß Artikel 34 des GvD 50/2016 bezüglich der Mindestumweltkriterien bei öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen“

	Der unterfertigte Verfahrensverantwortliche erklärt:

	

	|_|	dass er nicht an die Verpflichtungen gemäß Art. 34 GvD Nr. 50/2016 gebunden ist;

	

	[bookmark: _Hlk34816014]|_|	dass er gemäß Art. 35 Abs. 5 LG Nr. 16/2015 (gänzlich/teilweise)      von der Möglichkeit Gebrauch macht, von der Pflicht die technischen Spezifikationen, die Vorzugskriterien und die Vertragsklauseln gemäß Dekret des Ministeriums für Umwelt, Land und Meer     einzuhalten absieht, und dass er dem technischen Leistungsverzeichnis einen entsprechenden Bericht mit den technischen und marktbezogenen Gründen für diese Abweichung beilegt.

	


	|_|	die vom Art. 34, Abs. 1 des GvD 50/2016 festgelegten Pflichten eingehalten zu haben und die in den Dekreten enthaltenen Leistungbeschreibungen und Vertragsklauseln in die Ausschreibungsunterlagen eingefügt zu haben.

	

	|_|	dass belohnende Bewertungskriterien eingefügt worden sind (siehe Bewertungsschema);

	[oder]

	|_|	dass nicht belohnende Bewertungskriterien eingefügt worden sind, wie im Vergabevermerk oder in einem anderen Dokument angegeben;

	

	|_|	dass das gegenständliche Vergabeverfahren keine UMWELTFREUNDLICHE VERGABE ist;

	[oder]

	|_|	dass das gegenständliche Vergabeverfahren eine UMWELTFREUNDLICHE VERGABE ist;

	

	Und gibt folgendes Ministerialdekret als normative Grundlage an:
(das zutreffende Dekret ankreuzen und den der Agentur zu übermittelnden Aussschreibungsunterlagen beilegen)

	|_|	Dekret vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 11. Januar 2017, veröffentlicht in der allgemeinen Reihe des Gesetzblattes Nr. 23 vom 28. Januar 2017 i.g.F. über: die Textilwaren;

	|_|	Dekret vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 11. Januar 2017, veröffentlicht in der allgemeinen Reihe des Gesetzblattes Nr. 23 vom 28. Januar 2017 i.g.F. über: die Inneneinrichtungen;

	|_|	Anhang 1 des Dekrets vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 25. Juli 2011, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 220 vom 21. September 2011 i.g.F. über: die Gemeinschaftsverpflegung und Lebensmitteln;

	|_|	Dekret vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 07. März 2012, veröffentlicht im ordentlichen Beiblatt Nr. 57 zum Gesetzblatt Nr. 74 vom 28. März 2012 i.g.F. über: die Energiedienstleistungen für Gebäude – Beleuchtung und Antriebstechnik, Gebäudeheizung und Kühlung;

	|_|	Dekret vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 08. Mai 2012, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 129 vom 05. Juni 2012 i.g.F. über: die Transportfahrzeuge im Straßenverkehr;

	|_|	Dekret vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 24. Mai 2012, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 142 vom 20. Juni 2012 i.g.F. über: die Vergabe des Reinigungsdiensts und der Lieferung von Reinigungsmitteln;

	|_|	Dekret vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 06. Juni 2012, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 159 vom 10. Juli 2012 über: den Leitfaden für die Integration der sozialen Zielsetzungen;

	|_|	Dekret vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 4. April 2013, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 102 vom 3. Mai 2013 i.g.F. über: das Kopierpapier und das grafische Papier;

	|_|	Dekret vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 23. Dezember 2013, veröffentlicht im ordentlichen Beiblatt Nr. 8 zum Gesetzblatt Nr. 18 vom 23. Januar 2014 i.g.F. über: Hochdruckentladungslampen, LED-Module für die öffentliche Beleuchtung, Ankauf von Beleuchtungskörper für die Straßenbeleuchtung und Vergabe des Dienstleistungsauftrags für die Planung von Beleuchtungskörper für die Straßenbeleuchtung; 

	|_|	Anhang 1 des Dekretes vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 13. Dezember 2013, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 13 vom 17. Januar 2014 i.g.F. über: die Vergabe für die Verwaltung des öffentlichen Grüns, für den Ankauf von Bodenverbesserungsmitteln, Zierpflanzen, Bewässerungssystemen; 

	|_|	Anhang 2 des Dekretes vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 23. Dezember 2013, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 13 vom 17. Januar 2014 i.g.F. über: die elektrischen und elektronischen Bürogeräte wie Personal Computer, Drucker, Multifunktionsmaschinen und Fotokopiergeräte; 

	|_|	Anhang 1 des Dekrets vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 13. Februar 2014, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 58 vom 11. März 2014 i.g.F. über: die Vergabe des  Entsorgungsdienstes für die Haushaltsabfälle;

	|_|	Anhang 2 des Dekrets vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 13. Februar 2014, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 58 vom 11. März 2014 i.g.F. über: die Lieferung von Tintenstrahldruckpatronen und Toner, Vergabe des integrierten Bring- und Holsystems für Tintenstrahldruckpatronen und Toner;

	|_|	Dekret vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 5. Februar 2015, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 50 vom 2. März 2015 über: die Beschaffung von Gütern für die Stadtgestaltung;

	|_|	Dekret vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 11. Januar 2016, veröffentlicht in der allgemeinen Reihe des Gesetzblattes Nr. 23 vom 28. Januar 2017 über: die Mindestumweltkriterien für die Vergabe von Planungs- und Bauleistungen für den Neubau, die Sanierung, die Instandhaltung von Gebäuden und den Betrieb der Baustellen der öffentlichen Verwaltung;

	|_|	Dekret vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 24. Dezember 2015, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 16 vom 21. Januar 2016 über: die Mindestumweltkriterien für die Lieferung von Hilfsmittel für Inkontinenz;

	|_|	Dekret vom Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 18. Oktober 2016, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 262 vom 9. November 2016 über: den Sanisationsdienst der medizinischen Einrichtungen und für die Lieferung von Reinigungsmitteln;

	[bookmark: Text139]|_|	anderes (genau angeben):      .






	
Anlage 4) Beschluss der Landesregierung Nr. 1475 vom 22/12/2015 “Neue Rahmenbedingungen der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV)”

	

	Der Nutzer ist für jene Tätigkeiten, welche im Dekret der AOV Nr. 9 vom 12.02.2020, Punkt 2), vorgesehen sind, zuständig:

	a) Ernennung des einzigen Verfahrensverantwortlichen („EVV");

	

	b) Einholung des CUP-Codes, sofern vorgesehen;

	· Ausarbeitung und Genehmigung der Projekte und aller anderen hierfür relevanten Unterlagen, sowie der technischen Leistungsverzeichnisse und der besonderen Vertragsbedingungen/ Vertragsentwürfe, Gegenstand und Art der Vergabe: Bauaufträge, Dienstleistungen, Lieferungen; sowie die diesbezügliche Laufzeit;
· der Ausschreibungsbetrag/geschätzter Betrag der Vergabe und gegebenenfalls diesbezügliche Kosten zur Beseitigung der Interferenzen/für die Sicherheit. Berechnung des Ausschreibungshonorars im Bereich des Ingenieur- und Architekturwesens;
· Bestimmung der Auswahlkriterien für Bauaufträge, Lieferungen und Dienstleistungen (Art. 83 Abs. 1 Buchst. a, b, c und Art. 84 des GvD Nr. 50/2016);


	c) Erlass der Verwaltungsmaßnahme, mit der entschieden wird, den Vertrag abzuschließen, und, wo vorgesehen, Validierung des Projekts;

	

	d) Übermittlung des Ansuchens um Veranlassung einer Ausschreibung, das ausgefüllt und vom Verantwortlichen der Körperschaft/Einrichtung und vom EVV mit digitaler Unterschrift unterzeichnet sein muss und mit dem die AOV mit den im Dekret genannten Aufgaben ihrer Zuständigkeit betraut wird. Durch die Unterzeichnung des Ansuchens nimmt der Nutzer alle im vorliegenden Dekret genannten Nutzungsbedingungen an. Das Ansuchen muss die für die korrekte Abfassung der Ausschreibungsunterlagen notwendigen Elemente laut AOV-Vordruck enthalten, darunter beispielsweise:

	

	· Gegenstand und Art der Vergabe: Bau-, Dienstleistungs-, Lieferaufträge und die entsprechende Laufzeit;

	· Ausschreibungsbetrag/geschätzter Auftragswert und gegebenenfalls Kosten zur Beseitigung der Interferenzen/für die Sicherheit. Für die Verfahren für Ingenieur- und Architekturleistungen: Berechnung des Ausschreibungshonorars;

	· Definition der Eignungsvoraussetzungen für Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (Art. 83 Abs. 1 Buchst. a, b, c und Art. 84 GvD Nr. 50/2016);

	· Angabe der Maßnahme, aus der das Bauwerk, die Dienstleistung oder die Lieferung hervorgehen, die zu vergeben sind, und Angabe der entsprechenden finanziellen Deckung;

	· der CPV-Code;

	· der Projektcode CUP, sofern vorgesehen;

	· die Unterteilung oder Nichtunterteilung in Lose;

	· für die Ausschreibung von Bauleistungen: die Daten zur Validierung des Projekts;

	· im Falle einer Ausschreibung nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots (Preis/Qualität oder nur Qualität): Definition der von den Bietern zu erfüllenden Zuschlagskriterien, einschließlich Begründungskriterien, Gewichtungen und technische Unterlagen/Muster;

	· die Kriterien für die Bewertung der ungewöhnlich niedrigen Angebote;
· die Höhe der endgültigen Kaution;

	· der Namen des DEC/des Bauleiters, wenn diese bereits bestimmt sind;

	· Ernennungsakt der AOV zum externen Verantwortlichen für die Verarbeitung personenbezogener Daten für alle Tätigkeiten, die Gegenstand eines Auftrags des Nutzers sind.

	

	e) im Falle von Klarstellungsanfragen seitens der Wirtschaftsteilnehmer: Abfassung zweisprachiger Antworten, welche der AOV zu übermitteln sind;

	

	f) im Falle der Zuschlagserteilung nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots (Preis/Qualität oder nur Qualität): Ermittlung von fachkundigen Personen zwecks Ernennung seitens der AOV zu Mitgliedern der technischen Kommission;

	

	g) Einholen der Erklärungen über die Abwesenheit von Hinderungsgründen im Zusammenhang mit der Ernennung und der Erklärungen über die Abwesenheit von Befangenheitsgründen seitens der vorgeschlagenen Kommissare;

	

	h) etwaige Beauftragung der Mitglieder der technischen Kommission, die nicht der Nutzer-Körperschaft angehören, und Übernahme der entsprechenden Kosten;

	

	i) Bewertung der von den Wirtschaftsteilnehmern eingereichten Verweigerung des Zugangs zu den technischen Unterlagen mit etwaiger Unterstützung der technischen Kommission;

	

	j) bei Notwendigkeit Bewertung der ungewöhnlich niedrigen Angebote sowie der Personalkosten gemäß Art. 95 Abs. 10 GvD Nr. 50/2016 und Art. 22 Abs. 4 LG Nr. 16/2015;

	

	k) Übermittlung aller zweisprachig abgefassten Dokumente und Akte gemäß Zuständigkeit, um die Erfüllung der Aufgaben der AOV zu ermöglichen;

	

	l) Erlass der Maßnahme, mit dem der Zuschlag erteilt wird, und deren zeitgerechte Übermittlung (innerhalb von zwei Tagen) an die AOV;

	

	m) Mit Bezug auf den Ausgang der Bewertung der Bewertungskommission und auf die Analyse von  ungewöhnlich niedrigen Angeboten : der Erlass von Ausschlussmaßnahmen mit umgehender Übermittlung  (innerhalb von zwei Tagen) an die AOV;

	

	n) fristgerechte Formulierung der Rückmeldungen an die AOV zur Beantwortung etwaiger Ankündigungen von Vorverfahren oder Rekursen;

	

	o) Gewährleistung der Wirksamkeit des Zuschlages infolge der Überprüfung der allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 80 GvD Nr. 50/2016 sowie der Anforderungen gemäß Art. 83 und 84 ebd. auf der Grundlage der von der AOV übermittelten Unterlagen; wenn der Nutzer die AOV für die Durchführung der entsprechenden Überprüfungen hinzugezogen ha;

	

	p) Einholung des „CIG-Figlio";

	

	q) Einforderung der für den Vertragsabschluss sachdienlichen Unterlagen vom Zuschlagsempfänger;

	

	r) Vertragsabschluss mit entsprechender gesetzlich vorgesehener Mitteilung;

	

	s) Ausfüllen und Übermitteln der Formblätter der Beobachtungsstelle nach erfolgtem Zuschlag sowie der Formulare, die dem TED (Tenders Electronic Daily) gemäß Zuständigkeit zu übermitteln sind;

	

	t) Beauftragung mit der Bauleitung/Leitung von Lieferung/Dienstleistung und mit sämtlichen für die Vertragsausführung notwendigen Aufträgen an Freiberufler;

	

	u) sämtliche Erfüllungspflichten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung und der Zahlungen der dazugehörigen Baufortschritte;

	

	v) sämtliche Erfüllungspflichten hinsichtlich der Ausstellung der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung oder über die statische und technisch-administrative Abnahme der Bauwerke bzw. der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung für Dienstleistungen und Lieferungen;

	

	w) Annahme des Antikorruptionsplans der AOV und des Verhaltenskodex seitens des EVV und des Verantwortlichen der Bezugseinrichtung oder -körperschaft.

	




	
Mit der Unterzeichnung der gegenständlichen Anfrage wird erklärt, dass die „Bedingungen zur Nutzung der Dienste der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge“, vorgesehen vom Gesetzesdekret Nr. 9 vom 12.02.2020 als essentielle Voraussetzung für die Übernahme des Ausschreibungsverfahrens seitens der AOV, vollumfänglich akzeptiert wird.

	

	Die Unterfertigten nehmen zur Kenntnis, dass die Agentur das vorliegende Ansuchen überprüfen und erst nach positiver Überprüfung die Ausschreibung veranlassen wird. Die Überprüfung der Unterlagen kann gemeinsam mit der/m RUP durchgeführt werden. Sie nehmen weiters zur Kenntnis, dass für die Übernahme des Auftrags durch die Agentur die Unterlagen laut den Buchstaben a), b), c), d), e), f), g), h), k), i) und die vollständig ausgefüllten Anlagen 1), 2) und 3) und Anlage „Vertrag zwischen Verantwortlichem der Verarbeitung und Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 28 der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 (DSGVO)“ sind Voraussetzung für die Übernahme des Auftrags durch die AOV.


	Anmerkungen:
     

	Datum und Unterschrift      

	

	Der Verfahrensverantwortliche (RUP/EVV)

     
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)



	Der Verantwortliche der Körperschaft / der Abteilung / gesetzliche Vertreter / Bürgermeister / Gemeindesekretär

     
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

(für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern unterschreibt der Bürgermeister das Ansuchen)


	falls zutreffend:
Für die Einsichtnahme und Annahme Antikorruptionsplanes der Agentur, der Integritätsvereinbarung und des Verhaltenskodexes


Der technische Unterstützer (TU)

     
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)






